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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie stellen sich die Anmeldezahlen an den Grundschulen in Baden-Württem-
berg für das kommende Schuljahr und im Vergleich zu den vergangenen fünf 
Schuljahren dar (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Regierungsbezirk und 
Stadt- bzw. Landkreis)?

2.  Wie stellen sich die Anmeldezahlen an den sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren in Baden-Württemberg zum kommenden Schuljahr und 
im Vergleich zu den vergangenen fünf Schuljahren dar (bitte aufgeschlüsselt 
nach sonderpädagogischer Fachrichtung, Schuljahr, Regierungsbezirk und 
Stadt- bzw. Landkreis)?

3.  Warum wurden die Anmeldezahlen an den sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren in Baden-Württemberg nicht analog zu den Anmelde-
zahlen an den weiterführenden Schulen veröffentlicht?

4.  Wie stellen sich die Schulbesuchszahlen von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Anspruch an Regelschulen (allgemeinbildende Schulen) 
im kommenden Schuljahr und im Vergleich zu den vergangenen fünf Schul-
jahren dar (bitte aufgeschlüsselt nach sonderpädagogischer Fachrichtung, 
Schulart, Schuljahr, Regierungsbezirk und Stadt- bzw. Landkreis)?

5.  Wie stellen sich die Zahlen der Anmeldungen an Privatschulen zum kommen-
den Schuljahr in Baden-Württemberg und im Vergleich zu den vergangenen 
fünf Schuljahren dar (bitte aufgeschlüsselt nach Schulträger, Schulart, Schul-
jahr, Klassenstufe und Stadt- bzw. Landkreis)?

Kleine Anfrage
der Abg. Katrin Steinhülb-Joos SPD

und

Antwort
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Darstellung der Anmeldezahlen an allgemeinbildenden 
Schulen in Baden-Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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6.  Wie viele Schülerinnen und Schüler sind in den vergangenen fünf Jahren an 
den weiterführenden Schulen der ausgegebenen Grundschulempfehlung ge-
folgt bzw. nicht gefolgt (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Schulart der 
Empfehlung und der jeweiligen aufnehmenden Schulart)?

2.8.2023

Steinhülb-Joos SPD

B e g r ü n d u n g

Anfang März fanden die Schulanmeldungen der allgemeinbildenden Schulen in 
Baden-Württemberg statt. Wie jedes Jahr sind diese Zahlen von Interesse nicht 
nur im Sinne der Schulentwicklungsplanung, sondern auch für weitere Entschei-
dungen in der Schulentwicklung. Gerade die Zahlen zur Inklusion bedürfen nach 
Ansicht der Fragestellerin einer genauen Betrachtung.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 24. August 2023 Nr. KMZ-0141.5-1/103/1 beantwortet das 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1.  Wie stellen sich die Anmeldezahlen an den Grundschulen in Baden-Württem-
berg für das kommende Schuljahr und im Vergleich zu den vergangenen fünf 
Schuljahren dar (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Regierungsbezirk und 
Stadt- bzw. Landkreis)?

Zur Zahl der Schülerinnen und Schüler in Klasse 1 an den öffentlichen Grund-
schulen in Baden-Württemberg liegen für das Schuljahr 2023/2024 zum aktuel-
len Zeitpunkt lediglich Prognosezahlen vor. Da vom Erhebungsstichtag bis zum 
Schuljahresbeginn immer noch Schülerbewegungen stattfinden, handelt es sich 
um vorläufige Daten zum Stichtag 10. März 2023. Endgültige Daten liegen mit 
der amtlichen Schulstatistik für das Schuljahr 2023/2024 vor (Stichtag 18. Ok-
tober); erste Auswertungen voraussichtlich im Februar 2024. Bei der Bewertung 
muss insbesondere die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine 
berücksichtigt werden. Der Vergleich zwischen den Zahlen der amtlichen Schul-
statistik aus dem Oktober 2022 und den Zahlen, welche die Schulleitungen im 
März im Rahmen einer Prognose liefern, lässt erwarten, dass im kommenden 
Schuljahr mit einer Zunahme von Schülerinnen und Schülern in den ersten Klas-
sen der öffentlichen Grundschulen zu rechnen ist. So ist nach den Prognosezahlen 
von etwa 9 000 Schülerinnen und Schülern mehr in den ersten Klassen der öffent-
lichen Grundschulen und entsprechend zusätzlich benötigten Ressourcen auszu-
gehen, wobei es sich hierbei wie erwähnt um vorläufige Daten handelt.

Die Prognosezahlen für das Schuljahr 2023/2024 können nur auf der Ebene der 
Regierungsbezirke aufgeschlüsselt werden und der folgenden Tabelle entnommen 
werden.
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Quelle: ASD-BW; Stichtag 10. März 2023

Die Zahl der Schulanfänger und Schulanfängerinnen an Grundschulen und 
Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule nach Schulart, Trä-
gerschaft und Geschlecht in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 
seit dem Schuljahr 2018/2019 kann Anlage 1 (Tabellenblätter 1 bis 5) entnom-
men werden.

2.  Wie stellen sich die Anmeldezahlen an den sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren in Baden-Württemberg zum kommenden Schuljahr und 
im Vergleich zu den vergangenen fünf Schuljahren dar (bitte aufgeschlüsselt 
nach sonderpädagogischer Fachrichtung, Schuljahr, Regierungsbezirk und 
Stadt- bzw. Landkreis)?

Anmeldezahlen an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 
werden im Rahmen der amtlichen Schulstatistik nicht erfragt. Die Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler an SBBZ in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 
2018/2019, nach Trägerschaft (öffentlich oder privat), Regierungsbezirk, Kreis, 
Förderschwerpunkt und ausgewählter Klassenstufe kann Anlage 2 entnommen 
werden. 

3.  Warum wurden die Anmeldezahlen an den sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren in Baden-Württemberg nicht analog zu den Anmeldezahlen 
an den weiterführenden Schulen veröffentlicht?

Für die Anmeldung an einer Grundschule bzw. weiterführenden Schule sind An-
meldetermine vorgegeben, sodass in der Regel die vorläufigen Anmeldezahlen 
jeweils Anfang Mai eines Jahres vorliegen. Für die Anmeldung an SBBZ gibt es 
solche Anmeldetermine nicht, da die Anmeldung aufgrund der Prozessgestaltung 
(Antrag auf Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsan-
gebot, Einleitung des Überprüfungsverfahrens, Erstellung des pädagogisch-psy-
chologischen Gutachtens, Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogi-
sches Bildungsangebot durch die untere Schulaufsichtsbehörde) durch die Eltern 
jeder Zeit bis Schuljahresende vorgenommen werden kann. Daher liegen zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorläufigen Anmeldezahlen der allgemeinen 
Schulen (in der Regel Mitte Mai eines Jahres) noch keine verlässlichen Zahlen 
für die Aufnahme an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren vor.

4.  Wie stellen sich die Schulbesuchszahlen von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Anspruch an Regelschulen (allgemeinbildende Schulen) 
im kommenden Schuljahr und im Vergleich zu den vergangenen fünf Schul-
jahren dar (bitte aufgeschlüsselt nach sonderpädagogischer Fachrichtung, 
Schulart, Schuljahr, Regierungsbezirk und Stadt- bzw. Landkreis)?

Aktuelle Zahlen zum neuen Schuljahr liegen dem Kultusministerium noch nicht 
vor. Wie bereits unter Ziffer 3 dargestellt, ist der Prozess des Verfahrens zur Fest-
stellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot aufgrund 
der vielfältigen Schritte auf einen längeren Zeitraum angelegt. Streben Eltern ein 
inklusives Bildungsangebot an, sind beispielsweise Bildungswegekonferenzen 
durchzuführen, Fragen der Schulangebotsplanung zu klären und mit den Eltern 
und weiteren Beteiligten abzustimmen. Dadurch liegen Zahlen in der Regel erst 
zu Beginn eines Schuljahres vor. 
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Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogi-
sches Bildungs- und Beratungsangebot an öffentlichen und privaten allgemein-
bildenden Schulen nach Förderschwerpunkt und Schulart in Baden-Württemberg 
seit dem Schuljahr 2018/2019 kann Anlage 3 entnommen werden. Da für die 
Herausgabe von statistischen Zahlen zu Schülerinnen und Schülern mit einem 
festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot besondere 
Datenschutzregelungen gelten, erfolgt keine Aufschlüsselung nach Regierungs-
bezirken sowie Stadt- und Landkreisen. 

5.  Wie stellen sich die Zahlen der Anmeldungen an Privatschulen zum kommen-
den Schuljahr in Baden-Württemberg und im Vergleich zu den vergangenen 
fünf Schuljahren dar (bitte aufgeschlüsselt nach Schulträger, Schulart, Schul-
jahr, Klassenstufe und Stadt- bzw. Landkreis)?

Die Privatschulstatistik weist keine Anmeldungen an Privatschulen aus. Die An-
zahl der Schülerinnen und Schüler an privaten Schulen in Baden-Württemberg 
seit dem Schuljahr 2018/2019 nach Träger, Schulart, Kreis und Klassenstufe kann 
Anlage 4 entnommen werden.

6.  Wie viele Schülerinnen und Schüler sind in den vergangenen fünf Jahren an 
den weiterführenden Schulen der ausgegebenen Grundschulempfehlung gefolgt 
bzw. nicht gefolgt (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Schulart der Empfeh-
lung und der jeweiligen aufnehmenden Schulart)?

Die Übergänge von öffentlichen und privaten Grundschulen auf weiterfüh-
rende Schulen in Verbindung mit der Grundschulempfehlung ab dem Schuljahr 
2018/2019 können der Anlage 5 entnommen werden.

Schopper
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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